Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen e.V. (LAG)

Fragen an die Parteien zur Bürgerschaftswahl

Barrierefreiheit im Verkehr und im öffentlichen Raum

· Wie wollen Sie sicherstellen, dass Rollstuhlfahrer bei der Mitfahrt in Bussen der Hamburger Verkehrsunternehmen nicht weiter benachteiligt werden?

· Planen Sie die Ausweitung der Mittel für den barrierefreien Umbau von U- und S-Bahn-Haltestellen, um das Umbauprogramm zu beschleunigen?

· Ist der Ausbau akustischer Ampeln geplant?

· Wie werden bei der Erprobung neuer Verkehrskonzepte (z.B. Shared Space; Umstellung von Kreuzungen auf Kreisverkehr) die Bedürfnisse von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen berücksichtigt?

· Werden Sie in Hamburg zusätzliche barrierefreie öffentliche Toiletten errichten?

Antwort:

Wir unterstützen die Bemühungen des Bundes, Möglichkeiten zu schaffen, mehr Rollstuhlbenutzer in Bussen zu befördern, als derzeit nach Straßenverkehrsrecht zulässig ist. Sofern in einem Bus bereits der für die Rollstuhlbenutzer ausgewiesene Stellplatz besetzt ist und ein weiterer Rollstuhlbenutzer befördert werden will, hat der Senat vorgeschlagen, einen zweiten Rollstuhlbenutzer in Bussen ausnahmsweise dann zu befördern, wenn beide Rollstuhlbenutzer gewillt und aufgrund der Platzverhältnisse im Fahrzeug in der Lage sind, sich quer zur Fahrtrichtung aufzustellen. Diesen Vorschlag unterstützen wir. In seiner Sitzung im Januar 2008 hat sich der Stadtentwicklungsausschuss der Bürgerschaft mit der Situation von Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern in Hamburger HVV-Bussen befasst. Die CDU-Abgeordneten im Stadtentwicklungsausschuss haben den Senat in einem Antrag aufgefordert, sofern der Bund dem Vorschlag des Senats nicht folgen sollte, sich umgehend auf Bundesebene für geeignete gesetzliche Maßnahmen, wie z.B. für eine Änderung der Straßenverkehrszulassungsordnung (§ 34 a Absatz 1 StVZO) einzusetzen. Ziel ist es, dass zukünftig wieder zwei Rollstuhlfahrerinnen beziehungsweise Rollstuhlfahrer in den Hamburger Nahverkehrsbussen befördert werden können, sofern sie sicher Platz finden. Sofern diese Bemühungen erfolglos bleiben, wird der Senat in dem Antrag gebeten zu prüfen, ob durch eine bauliche Anpassung der vorhandenen Busse oder bei Neubeschaffung von Bussen Stellplätze für mindestens zwei Rollstuhlbenutzer pro Bus geschaffen werden können, ohne die Belange anderer mobilitätsbehinderter Menschen mit Sitzplatzbedarf zu sehr einzuschränken. Bis dahin soll im Dialog mit den Hamburger Behindertenverbänden ermittelt werden, auf welchen Buslinien kurzfristig umzurüstende Kraftomnibusse beziehungsweise neu angeschaffte Fahrzeuge vordringlich eingesetzt werden sollten. Die Bürgerschaft hat diesem Antrag zugestimmt. 

Senator Gedaschko hat Anfang letzten Jahres angekündigt, dass das Programm zum barrierefreien Umbau von U- und S-Bahn-Haltestellen intensiviert wird. Demnach werden sechs weitere Stationen umgebaut. Dieses Vorhaben unterstützen wir. Die entsprechenden Planungen sind bereits weit fortgeschritten. Seit 2003 wurde der Umbau der Stationen Trabrennbahn, Wandsbek-Markt, Hauptbahnhof-Nord, Volksdorf, Eidelstedt, Klein Flottbek, Stellingen, Wandsbeker Chaussee, Elbgaustraße, Neuwiedenthal und Fischbek umgesetzt. Im Jahr 2007 wurden die Planungen für die Stationen Horner Rennbahn, Hochkamp, Landwehr, Mittlerer Landweg, Othmarschen, Ohlsdorf, Poppenbüttel, Rübenkamp, Veddel, Jungfernstieg (U2 und U4), Kellinghusenstraße und Berliner Tor (im Bau) vorangebracht bzw. durchgeführt. In diesem Jahr sollen die Stationen Hamburg Airport und Hammerbrook folgen. 

Unser Ziel ist es, durch bauliche Maßnahmen mit vertretbarem Aufwand an den Orten Verbesserungen zu erreichen, an denen sich behinderte Menschen häufig aufhalten oder besonders auf Hilfsangebote angewiesen sind. Bei Baumaßnahmen, wie z. B. bei Kreisverkehren, werden im Rahmen der öffentlichen Verfahren selbstverständlich die Interessenverbände behinderter Menschen angehört und auf ihre Belange wird eingegangen. 

Schule und Freizeit

· Wie stehen Sie zum Erhalt und zum Ausbau von Integrationsklassen, sowohl in den Grundschulen als auch in den weiterführenden Schulen? 

Antwort:

Wir halten Integrationsklassen für eine sehr wichtige Einrichtung und möchten sie daher erhalten. Darüber hinaus planen wir, das Angebot an Integrationsklassen weiter auszubauen. Derzeit prüfen wir eine mögliche erstmalige Einrichtung von Integrations-Vorschulklassen. 

Zusätzlich haben wir zum Sommer 2007 in zwei Pilotregionen „Integrative Förderzentren“ eingerichtet. Dadurch soll das derzeit ungerechte Angebot an integrativen Fördermöglichkeiten in Regelgrundschulen ausgebaut werden. Bisher bieten in Hamburg nur 36 Grundschulen Integrative Regelklassen an, mit Hilfe der Integrativen Förderzentren können Kinder in 41 weiteren Grundschulen integrativ unterrichtet werden. 

· Wie stehen Sie zur Forderung, die Sonderschulen in das allgemeine Schulwesen zu überführen, um die dort gebundenen Ressourcen allen Schülern zugänglich zu machen? Gilt Ihre Position für alle Typen von Sonderschulen?

Antwort: 

Wir möchten die Sonderschulen derzeit nicht in das allgemeine Schulwesen überführen. Zum einen steht zum 1.8.2009 die Einführung der neuen Schulstruktur aus Stadtteilschulen und Gymnasien an. Hierbei handelt es sich um eine Reform, die große Veränderungen für alle Schulen mit sich bringt. Wir halten es für besser, die Veränderungen schrittweise einzuleiten. Noch wichtiger ist aber, dass wir zunächst den Schulversuch „Integrative Förderzentren“ abwarten möchten, bevor wir neue Planungen für die Sonderschulen vornehmen. Dabei wollen wir vor allem auch den unterschiedlichen Vorstellungen der Eltern gerecht werden, von denen manche ausdrücklich eine integrative Betreuung wünschen, während andere eine Sonderschule bevorzugen. 

· Was planen Sie zur Verbesserung der Betreuungssituation behinderter Kinder in der Zeit nach der Schule und in den Ferien (auch über das 14. Lebensjahr hinaus, da sich behinderte Jugendliche oft langsamer in die Selbständigkeit entwickeln)?

Antwort:

Es gibt bereits zwei als Modellversuch konzipierte Ferienhorte:
- Schulstandort Alsterdorfer Straße (Körperbehinderte)

- Schulstandort Nymphenweg (Geistigbehinderte) 

Diese Modellversuche wurden gestartet, um eine bedarfsgerechte Tagesbetreuung auch für behinderte Kinder berufstätiger Eltern zu erproben. Die Erfahrungen sind sehr positiv, deshalb wollen wir den Modellversuch mit dem Träger „Leben mit Behinderung e.V.“ fortführen und ausweiten. 

· Welche Maßnahmen sehen Sie vor, um die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in Sportvereine und andere Freizeitangebote zu fördern?

Antwort: 

Bereits jetzt können Träger von Freizeitangeboten bei der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz auf Antrag für Sechs- bis 27-Jährige mit Behinderungen Zuschüsse erhalten, um an Freizeiten oder Erholungsangeboten teilzunehmen. Die Höchstfördersätze pro Teilnehmer betragen sieben Euro/Tag für Angebote ohne Therapieprogramm und zehn Euro/Tag für Angebote mit Therapieprogramm. 

Ausbildung und Teilhabe am Arbeitsleben

· Wie sollen behinderte Jugendliche dabei unterstützt werden, einen Ausbildungsplatz zu finden?

Antwort:

Die wichtigste Maßnahme ist die Information der Arbeitgeber, um diesen die Möglichkeiten und Hilfestellung bei der Beschäftigung behinderter Auszubildender aufzuzeigen. Hier steht das Beratungs- und Unterstützungszentrum für körper- und sinnesbehinderte Jugendliche mit vielfältigen Angeboten für Arbeitgeber und Auszubildende bereit. Zudem werden im Rahmen des Programms „Job 4000“ der Arbeitsagentur neue Ausbildungsplätze für behinderte Jugendliche gefördert.

Als weitere wichtige Maßnahme gilt es sicherzustellen, dass alle behinderten Jugendlichen, die dazu in der Lage sind, einen Schulabschluss erreichen. 

· Wie soll bei wachsender Entscheidungsfreiheit der Hochschulen (Auswahl der Studierenden, Investition in Ausstattung und Gebäude) sichergestellt werden, dass der Zugang für Menschen mit Behinderung erhalten bleibt und diese nicht vom Studium ausgeschlossen werden?

Antwort: 

Durch das „Hamburgische Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und zur Änderung anderer Gesetze“ wurde dieser Zugang bei aller Autonomie der Hochschulen bezüglich ihres Auswahlrechts von Studierenden weiterhin sicher gestellt : Durch Erlass dieses Gesetzes wurde das Hamburgische Hochschulgesetz dahingehend ergänzt, dass Hamburger Hochschulen nicht nur dazu verpflichtet sind, die Bedürfnisse behinderter Studierender zu berücksichtigen und ihre Integration zu fördern. Darüber hinaus sind die Hochschulen dazu verpflichtet, dass Behinderte bereits beim Zugangs- und Bewerbungsverfahren nicht benachteiligt sind. So können z. B. Nachweise über im Regelfall vorgeschriebene Praktika bei Behinderten fehlen. 

Auch die Globalrichtlinien zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch gewährleisten, dass behinderte Studierende an den Ausbildungsveranstaltungen teilnehmen können, dass behinderungsbedingte Nachteile während des Studiums ausgeglichen werden, ein Studienabschluss sicher gestellt und die Ausübung eines angemessenen Berufs ermöglicht wird.

Im Rahmen der Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) können Studierende z. B. unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen der Eingliederungshilfe zum Besuch einer Hochschule gewährt werden (z.B. Gebärdensprachdolmetscher/innen, Studienassistenzen, Fahrtkosten), die in der allgemeinen Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz nicht enthalten sind. Voraussetzung ist, dass es keinen anderen vorrangigen Kostenträger gibt.

Im BAföG gibt es eine Reihe von Bestimmungen, die der Situation von Studierenden mit Behinderung Rechnung tragen, z. B. durch einen zusätzlichen Härtefreibetrag bei der Einkommensermittlung, durch die Möglichkeit der Förderung über die Förderungshöchstdauer hinaus oder durch die Berücksichtigung einer Behinderung bei der Darlehensrückzahlung. Behinderungsbedingter Mehraufwand während des Studiums findet bei der BAföG-Berechnung hingegen keine Berücksichtigung. 

Finanzierung des behinderungsbedingten studienbezogenen Zusatzbedarfs (= Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zum Besuch einer Hochschule): 

Dass es in der Praxis dennoch immer wieder zu Hindernissen für behinderte Studierende kommt, ist nicht auszuschließen. Wo es an dieser Stelle noch Verbesserungsbedarf gibt, wollen wir uns auch weiterhin einsetzen. 
· Wie soll beim Ausbau von Online-Verfahren (z.B. Zulassung zum Studium, Anmeldung zu Prüfungen etc.) oder E-Learning-Angeboten der barrierefreie Zugang gewährleistet sein? 

Antwort:

Durch das „Hamburgische Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und zur Änderung anderer Gesetze“ sind die Hamburger Hochschulen dazu verpflichtet, Menschen mit Behinderung nicht zu benachteiligen. Dafür setzen sich die Hamburger Hochschulen auch ein. Wie sie im Einzelnen diese Vorgabe umsetzen, bleibt den einzelnen Hochschulen überlassen.

Die Universität Hamburg bietet z. B. in ihrem „Büro für die Belange von Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung“ folgende Beratungsangebote an:

· Information und Beratung von Studieninteressierten und Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung sowie ihrer privaten und universitären Bezugspersonen, z.B. zu folgenden Themen 

· Studien- und Prüfungsbedingungen an der UHH, Möglichkeiten zur individuellen Modifikation von Studien- und Prüfungsbedingungen (insbesondere Nachteilsausgleiche beim Studium und bei den Prüfungen) 

· Studienvorbereitung und -organisation unter der Bedingung einer Behinderung oder chronischen Erkrankung (z.B. Studienassistenz, technische Hilfen, Gebärdensprachdolmetscher/innen) 

· Nachteilsausgleiche für Studienbewerber/innen (z.B. Härtefallantrag) 

· Studiengebühren 

· Mitgestaltung von Regelungen/Strukturen für Studienbewerber/innen und Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung an der Universität und im relevanten Umfeld 

· Kooperation mit oder Vermittlung von Kontakten zu Personen und Institutionen innerhalb und außerhalb des Hochschulbereichs (regional/überregional), die für die Belange von Studieninteressierten und Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung von Interesse sind 

· PC-Arbeitsraum für Studierende mit Behinderung oder chronischer Krankheit (Betty-Hirsch-Raum) sowie Verleih von Hilfsmitteln an universitäre Institutionen [Sprechstunde Mittwochs 10-12 Uhr] 

· Wie sollen Menschen mit Behinderung an der Förderung von Forschung und Lehre teilhaben?

Antwort: 

Die Hochschulen sehen die besondere Verantwortung, die sie im Hinblick auf die Förderung von Menschen mit Behinderung haben und entscheiden jeden Fall individuell. 

In den Ziel und Leistungsvereinbarungen für 2008 ist mit allen Hochschulen vereinbart, dass Informationen ins Internet stets nach den Standards der Hamburgischen Barrierefreie Informationstechnik Verordnung (HmbBITVO) eingespeist werden. Die Hochschulen sorgen dafür, dass alle Informationsseiten und interaktive Seiten bis zum 31.12.2008 an die neuen Standards angepasst werden. Außerdem werden die Empfehlungen des Bündnisses Barrierefreies Studium zur Verankerung von Nachteilsausgleichen in Bezug auf Studienzulassung, Workload sowie Studien- und Prüfungsmodifikationen von den Hamburger Hochschulen nach Möglichkeit bis zum 31.12.2008 umgesetzt.
Bei Stellenausschreibungen der Hochschulen haben Schwerbehinderte Vorrang vor gesetzlich nicht bevorrechtigten Bewerberinnen und Bewerbern gleicher Qualifikation. Entsprechend qualifizierten Menschen mit Behinderung steht somit generell eine wissenschaftliche Karriere offen. Dass diese in der Praxis dennoch häufig mit Vorurteilen zu kämpfen haben, ist sicherlich noch ein Problem, welches sich aber nicht allein durch arbeitsrechtliche Vorgaben beseitigen lässt, sondern auch ein Umdenken in der Gesellschaft erfordert.

· Wie sollen behinderte Menschen beim Übergang von Ausbildung oder Studium in den Beruf unterstützt werden?

Antwort:

Im bestehenden Hilfesystem gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen für die so genannte „Ersteingliederung“ in den ersten Arbeitsmarkt. Sie werden von dem im März 2007 eingerichteten und bundesweit einmaligen, spezialisierten Hamburger „Jobcenter für schwerbehinderte Menschen“ und vom Integrationsamt der Behörde für Soziales und Gesundheit (BSG) durchgeführt.

· Wie soll bei Weiterbildungen und Praktika die notwendige Assistenz oder technische Ausstattung gewährleistet sein?

Antwort:

Grundsätzlich kann jeder Arbeitsplatz behindertengerecht ausgestattet werden, das gilt auch bei Weiterbildungen und Praktika. Geprüft werden die Anspruchsvoraussetzungen durch die Agentur für Arbeit oder das Integrationsamt der BSG. Wesentliches Ziel ist dabei die Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Zahlreiche arbeitsmarktpolitische Maßnahmen werden in Verantwortung der Behörde für Wirtschaft und Arbeit geplant und von anderen Akteuren durchgeführt. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden nach Prüfung des individuellen Bedarfes durch die Rehabilitationsträger bzw. Leistungsträger Agentur für Arbeit, Renten- und Unfallversicherungsträger sowie durch den Sozialhilfeträger BSG erbracht und bei geeigneten Anbietern durchgeführt, z.B. bei Integrationsfachdiensten. 
· Wie sollen für behinderte Menschen, für die der Zugang zum ersten Arbeitsmarkt in besonderem Maße erschwert ist, Arbeitsmöglichkeiten außerhalb der WfbM geschaffen werden?

Antwort:

Nötig ist einerseits eine Verbesserung bei der Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt. Hier haben wir in Hamburg mit dem im März 2007 eingerichteten und bundesweit einmaligen, spezialisierten „Job Center für schwerbehinderte Menschen“ des team.arbeit.hamburg (die Hamburger Arbeitsgemeinschaft SGB II) sichtbare Erfolge erzielt. Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Schwerbehinderten konnte beispielsweise im Oktober 2007 (im Vergleich zum Oktober 2006) um über 20 % verringert werden. Andererseits müssen wir die Anstrengungen bei der beruflichen Qualifizierung von behinderten Menschen verbessern, denn eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt ist dann besonders schwierig, wenn kein Berufsabschluss vorhanden ist.

Außerdem setzen wir auf innovative Projekte, die die besonderen Stärken von behinderten Menschen in den Blick nehmen. Aktuelles Beispiel: Unser Senat wird das Stadthaushotel HafenCity des Vereins Jugend hilft Jugend e.V. mit insgesamt 2,8 Millionen Euro unterstützen. Das große Plus der hier arbeitenden behinderten Menschen ist, dass sie sich auf die Hotelgäste freuen und ihre Arbeit gern tun. Dies führt zu einer besonderen Servicequalität, die die Gäste des schon existierenden Stadthaushotels in Altona besonders schätzen.

Wohnen und Ambulantisierung

· In welchem Umfang ist die Förderung barrierefreien sozialen Wohnungsbaus geplant? Werden dabei auch generationenübergreifende und integrative Wohnprojekte aktiv gefördert? 

Antwort: 

Im Rahmen der zweiten Wohnungsbauoffensive stellt die Stadt den  Wohnungsbauverbänden erneut städtische Flächen für 1000 Wohneinheiten zu vergünstigten Preisen zur Verfügung. Die Wohnungsbauverbände verpflichten sich, bei ihren Mitgliedsunternehmen darauf hinzuwirken, in Hamburg bis Ende 2009 mindestens 2000 Mietwohnungen neu zu errichten oder mit dem Bau zu beginnen. Davon sind 1000 auf städtischen Grundstücken und 1000 auf privaten Grundstücken zu errichten. Das 2006 gestartete Programm wird dabei auf hohem Niveau fortgeschrieben, denn die Wohnungswirtschaft verpflichtet sich nicht nur, bis 2009 weitere 2000 Einheiten zu errichten, sondern sie wird ihre Neubauten auch energetisch optimieren. Aufgrund der ersten Offensive haben die Verbände rund 2400 Wohneinheiten gemeldet, für die mit dem Bau bis Ende 2007 begonnen worden ist. Beim Wohnungsneubau liegt Hamburg bei den absoluten Zahlen an der Spitze der deutschen Großstädte mit rund 4000 neuen Wohnungen pro Jahr. Hamburg hat sich damit vom negativen Bundestrend abgekoppelt. 

Bei den umgangreichen Neubauprojekten sind die Vorschriften der im Jahr 2005 novellierten Hamburgische Bauordnung zu beachten, wonach in Gebäuden mit mehr als vier Wohnungen die Wohnungen eines Geschosses grundsätzlich barrierefrei erreichbar sein müssen. In diesen Wohnungen müssen die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad sowie die Küche oder der Kochplatz mit dem Rollstuhl zugänglich sein. Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen demnach in den öffentlichen Teilen von Menschen mit Behinderungen barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt werden können.

· Wie stehen Sie dazu, dass einerseits die Ambulantisierung der Hilfen für behinderte Menschen vorangebracht wird, andererseits aber eine der wesentlichen ambulanten Hilfen, die Pädagogische Betreuung im eigenen Wohnraum, auf in der Regel 2 Jahre befristet ist und häufig auf wenige Wochenstunden begrenzt wird? Was ist zu tun, um drohender Vereinsamung und Isolation behinderter Menschen aufgrund nicht ausreichender Betreuung entgegenzuwirken?

Antwort:

Die Ambulantisierung hat zum Ziel, die Eingliederungshilfe individueller zu gestalten und den hilfebedürftigen Menschen ein höheres Maß an Selbständigkeit zu ermöglichen. Der Übergang in die ambulante Betreuung ist für diejenigen behinderten Menschen gedacht ist, die dies als erstrebenswert ansehen. Die angesprochene Pädagogische Betreuung ist nur eine der möglichen Betreuungsformen, so dass wir die Begrenzung auf zwei Jahre für richtig halten. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, die Ambulantisierung in Form einer ambulant betreuten Wohngruppe auszugestalten, so dass die Gefahr der Vereinsamung – sollte sie trotz individueller Betreuung bestehen – deutlich sinkt.

· Wie ist zu verhindern, dass mit fortschreitender Ambulantisierung überwiegend Menschen mit einem hohen Hilfebedarf in den stationären Einrichtungen zurückbleiben und dass sich dort ihre Lebens- und Betreuungssituation aufgrund von Kosteneinsparungen verschlechtert?

Antwort:

Über die Notwendigkeit, die Ambulantisierung bei der Eingliederungshilfe voranzutreiben, besteht ein institutionenübergreifender fachlicher Konsens. Die beteiligten Hamburger Institutionen haben 2005 ein „Konsenspapier“ verabschiedet, in dem z.B. die Freiwilligkeit des Wechsels und die Möglichkeit zur Rückkehr in stationäre Betreuung festgeschrieben sind. Aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen ist die gute Betreuung auch von Menschen mit hohem Hilfebedarf in den stationären Einrichtungen weiterhin gesichert. Derzeit sind keine Kosteneinsparungen bei den stationären Einrichtungen zu erwarten. Vielmehr haben wir beispielsweise die Vergütungspauschalen im September 2007 um 3,6 Mio. Euro erhöht, damit die Träger die Erhöhung der tariflichen Gehälter ohne Einschränkung in der Betreuungsqualität leisten können.

Persönliches Budget

· Wie wollen Sie sicherstellen, dass das PB von allen behinderten Menschen genutzt werden kann, auch von Menschen, die keine komplizierten Anträge und Abrechnungen in eigener Sache bewerkstelligen können?

Antwort:

Nach bisherigen Erkenntnissen scheinen die Hilfestellungen beim PB auszureichen. Das Persönliche Budget muss nicht vom behinderten Menschen selbst beantragt werden, sondern der Antrag kann auch von Menschen gestellt werden, die die behinderte Person unterstützen. Zudem ist bereits vorgesehen, dass bei der Bewilligung Persönlicher Budgets ist auch der Beratungs- und Unterstützungsbedarf der Antragsteller zu klären und zu berücksichtigen ist. Ist ein solcher gegeben und wird er nicht zum Beispiel durch einen Betreuer abgedeckt, können Beratungs- und Unterstützungsleistungen bei der Bemessung der Budgets grundsätzlich berücksichtigt werden. Außerdem haben sich verschiedene Beratungsinitiativen gebildet, beispielsweise mit dem vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband aufgebauten Kompetenzzentrum. Diese leisten Beratung und Unterstützung auch bei der Inanspruchnahme eines Persönlichen Budgets. Eine Unterstützung kann zum Beispiel erfolgen, beim Abschluss von Verträgen, bei der Suche nach fachbezogenen Dienstleistern, beim Abrechnen mit Diensten und Einrichtungen, bei der Verwaltung des Budgets oder bei der Führung eines Verwendungsnachweises. Zudem hat die Evaluation der Modellregionen für das Persönliche Budget ergeben, dass unter den Budgetnehmer/innen Menschen aller Altersgruppen vertreten sind (von 2 Jahren bis zu 82 Jahren) und auch solche mit schweren und psychischen Behinderungen. Diese Auswertung zeigt also, dass auch Menschen mit einem angenommenen höheren Hilfebedarf beim PB dieses nutzen können.

· Werden Sie Modelle einer dienstleister- und kostenträgerunabhängigen Budgetassistenz und -Beratung fördern? 

Antwort:

Nach den bisherigen Erkenntnissen aus der Evaluation der Modellregionen für das PB scheint dies nicht erforderlich zu sein. Wir werden die Entwicklung in Hamburg jedoch genau beobachten und gegebenenfalls nachsteuern.

Selbsthilfe und Teilhabe

· Wie wollen Sie das Mitspracherecht behinderter Menschen in eigener Sache stärken und fördern? 

Antwort:

Es besteht ein gut ausgebautes Netz an Behindertenverbänden, die mit den zuständigen Behörden und Ämtern im ständigen Kontakt stehen. Deshalb gehen wir davon aus, dass grundsätzlich das notwendige Maß an Mitsprache im alltäglichen Miteinander sichergestellt ist.

Unser Ziel ist, die die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen weiter zu verbessern und dabei das Expertenwissen der Behinderten in besonderem Maß nutzbar zu machen. Hierbei haben der Senatskoordinator für die Gleichstellung behinderter Menschen und der Landesbeirat für die Gleichstellung behinderter Menschen eine besonders wichtige Schnittstellenfunktion.

· Wie soll gewährleistet werden, dass die Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes zur Barrierefreiheit besser umgesetzt werden?

Antwort:

Seit Inkrafttreten des Landesgleichstellungsgesetzes handeln die Behörden und Ämter, die durch dieses Gesetz gebunden sind, entsprechend der dort festgelegten Regelungen. Es verpflichtet sie, die gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Diese Verpflichtung gilt vor allem für öffentliche Gebäude und Wege, für mündliche und schriftliche Kommunikationshilfen im Umgang mit der Verwaltung und für öffentliche Internetauftritte. Um Benachteiligungen behinderter Menschen zu beseitigen oder gar nicht erst entstehen zu lassen, wurden weitere Verordnungen erlassen, wie beispielsweise die weitgehende Kommunikationshilfeverordnung.
· Wie stehen Sie dazu, die Stelle des Senatskoordinators für die Gleichstellung behinderter Menschen zu einer hauptamtlichen Stelle auszubauen und wo würde sie dann angesiedelt sein? 

Antwort:

Der Senatskoordinator für die Gleichstellung behinderter Menschen setzt sich für die Interessen behinderter Menschen in dieser Stadt ein. Er ist Initiator vieler Veranstaltungen und vernetzt die unterschiedlichen Akteure und Interessengruppen und ist dem Präses der BSG direkt zugeordnet. Er leistet eine ganz hervorragende Arbeit. Gemäß § 13 HmbGGbM soll er aus einer unanhängigen Position Mittler zwischen, Bürgern, Verwaltung und Interessengruppen sein. Wir beabsichtigen daher nicht, diese ehrenamtliche Arbeit zu einer hauptamtlichen Stelle auszubauen.

· Wird die Stadt Hamburg die finanzielle Förderung der Selbsthilfe behinderter und chronisch kranker Menschen aus Haushaltsmitteln verbessern?

Antwort:

Bereits jetzt erhalten die Kontakt- und Informationsstellen rd. 535.000 Euro jährlich. Die Selbsthilfegruppen werden von der BSG mit rd. 90.000 Euro (in den Jahren 2007 und 2008) gefördert. In den Jahren 2006 und 2005 erhielten sie rd. 86.000 Euro. Neben diesen staatlichen Mitteln besteht für die Krankenkassen nach § 20c SGB V eine Verpflichtung zur Förderung der Selbsthilfe.
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